
Selbsthilfeförderung nach § 20h SGB V

Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung 

Saarland

Übersicht der Fördermittel 2023

Die Pauschalfördermittel 2023 enthalten auch nicht verausgabte Projektfördermittel (kassenindividuelle Förderung aus dem Jahr 2021 und Sonderzuweisungen 

aus der kassenindividuellen Förderung für das Jahr 2023). 
Nicht verausgabte Fördermittel einer Förderebene können im laufenden Förderjahr durch Beschluss der GKV Gemeinschaftsförderung im Saarland auf andere 

Förderebenen übertragen und dort verausgabt werden. 

Bei der Berechnung wurden die auf die Kassen entfallenen Beträge ungerundet verwendet. Der sich hieraus ergebene Gesamtbetrag, wurde kaufmännisch auf 
zwei Nachkommastellen gerundet.

AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland 138.757,38 €

BKK Landesverband Mitte 48.246,78 €

IKK Südwest 94.818,83 €

KNAPPSCHAFT 65.205,25 €

SVLFG 1.883,38 €

Ersatzkassen 239.427,80 €

Restmittel aus dem Jahr 2021 192.295,32 €

Rückforderungen 0,00 €

Gesamt 780.634,75 €

nach Förderebenen – geplant

Selbsthilfegruppen 167.643,03 € 24%

Selbsthilfeorganisationen 323.360,19 € 46%

Selbsthilfekontaktstellen* 208.000,00 € 30%

Gesamt 699.003,22 € 100%

*inkl. Förderung Saarländisches Bündnis gegen Depression




